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Wiedergutmachung.

Dort. Schreiben von 9.10.1942 an den Herrn Staatssekretär.

1043

1.)An Herrn

Pensionär Gustav Scharf,

Ottowitz bei Karlsbad,

Nr. 149.

Das Amt des Reichsprotektors ist für die Bearbeitung der Angele-

genheit nicht zuständig, sondern die Reichsbahndirektion Dresden.

Die Grundlage für die Regelung der Wiedergutmachung bildet die

"Dritte Verordnung über die Rechtsverhältnisse der ehemaligen

tschecho-slowakischen öffentlich-rechtlichen Bediensteten in den

sudetendeutschen Gebieten" vom 30.9.1940 (RGBl. S.1323). Tatsache

ist, daß als Endfrist für die Vorlage der Anträge auf Wiedergut-

machung der 3l.l0.l94l vorgesehen war.(Ee bleibt, da die Frist

verstrichen ist, nunmehr kein anderer Weg, als das Reichsverkehrs-

ministerium im Gnadenwege zu bitten, es solle Ihnen zum Ausgleich

der entgangenen Wiedergutmachung eine außerordentliche Beihilfe

gewähren. Falls Sie es für zweckmäßig halten, stelle ich anheim,

tonte

zu ric

Ministerialrat.

2.) Vorläufig z.d.A.


